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I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/35/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 5. April 2011 

über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften 

(kodifizierter Text) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 
9. Oktober 1978 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchsta- 
be g des Vertrags betreffend die Verschmelzung von Ak
tiengesellschaften ( 3 ) wurde mehrfach und erheblich geän
dert ( 4 ). Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlich
keit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu kodifi
zieren. 

(2) Die Koordinierung, die Artikel 50 Absatz 2 Buchsta- 
be 
g des Vertrags und das Allgemeine Programm zur Auf
hebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit ( 5 ) 
vorsehen, wurde mit der Ersten Richtlinie 68/151/EWG 
des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der 

Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Ge
sellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Ver
trags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vor
geschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig 
zu gestalten ( 6 ), begonnen. 

(3) Diese Koordinierung wurde für die Gründung der Aktien
gesellschaft sowie die Erhaltung und Änderung ihres Ka
pitals durch die Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates 
vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutz
bestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesell
schaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags 
im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Grün
dung der Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und 
Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese 
Bestimmungen gleichwertig zu gestalten ( 7 ), und für die 
Jahresabschlüsse von Gesellschaften bestimmter Rechts
formen durch die Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Ra
tes vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g des Vertrags über den Jahresabschluss von 
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen ( 8 ) fortgesetzt. 

(4) Der Schutz der Interessen von Gesellschaftern und Drit
ten erfordert es, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften zu 
koordinieren; gleichzeitig erscheint es zweckmäßig, in die 
nationalen Rechte der Mitgliedstaaten die Institution der 
Verschmelzung einzuführen. 

(5) Im Rahmen der Koordinierung ist es besonders wichtig, 
die Aktionäre der sich verschmelzenden Gesellschaften 
angemessen und so objektiv wie möglich zu unterrichten 
und ihre Rechte in geeigneter Weise zu schützen. Jedoch 
ist keine Prüfung des Verschmelzungsplans durch unab
hängige Sachverständige für die Aktionäre der an der 
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erforderlich, 
wenn alle Aktionäre darauf verzichtet haben.
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(6) Die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh
mens- oder Betriebsteilen ist zurzeit durch die Richtlinie 
2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Über
gang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- 
oder Betriebsteilen ( 1 ) geregelt. 

(7) Die Gläubiger einschließlich der Inhaber von Schuldver
schreibungen sowie die Inhaber anderer Rechte der sich 
verschmelzenden Gesellschaften sollten dagegen ge
schützt werden, dass sie durch die Verschmelzung Scha
den erleiden. 

(8) Die Offenlegung, wie sie die Richtlinie 2009/101/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Koordinierung der Schutz
bestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesell
schaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags 
im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrie
ben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestal
ten ( 2 ) sicherstellt, sollte auf die Maßnahmen zur Durch
führung der Verschmelzung ausgedehnt werden, damit 
hierüber auch Dritte ausreichend unterrichtet werden. 

(9) Ferner ist es notwendig, dass die Garantien, die Gesell
schaftern und Dritten bei der Durchführung der Ver
schmelzung gewährt werden, auch für bestimmte andere 
rechtliche Vorgänge gelten, die in wesentlichen Punkten 
ähnliche Merkmale wie die Verschmelzung aufweisen, um 
Umgehungen des Schutzes zu vermeiden. 

(10) Schließlich ist es notwendig, die Fälle der Nichtigkeit der 
Verschmelzung zu beschränken, um die Rechtssicherheit 
in den Beziehungen zwischen den beteiligten Gesellschaf
ten, zwischen diesen und Dritten sowie unter den Aktio
nären zu gewährleisten; außerdem muss einerseits der 
Grundsatz, dass dem Mangel der Verschmelzung so 
weit wie möglich abgeholfen werden soll, und anderer
seits eine kurze Frist zur Geltendmachung der Nichtigkeit 
festgelegt werden. 

(11) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaa
ten hinsichtlich der Fristen für die Umsetzung der in 
Anhang I Teil B aufgeführten Richtlinien in innerstaatli
ches Recht unberührt lassen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1 

(1) Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Maßnahmen 
der Koordinierung gelten für die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten für Gesellschaften folgender Rechts
formen: 

— in Belgien: 

— la société anonyme/de naamloze vennootschap; 

— in Bulgarien: 

— акционерно дружество; 

— in der Tschechischen Republik: 

— akciová společnost; 

— in Dänemark: 

— aktieselskaber; 

— in Deutschland: 

— die Aktiengesellschaft; 

— in Estland: 

— aktsiaselts; 

— in Irland 

— public companies limited by shares und public compa
nies limited by guarantee having a share capital; 

— in Griechenland: 

— ανώνυμη εταιρία; 

— in Spanien: 

— la sociedad anónima; 

— in Frankreich: 

— la société anonyme; 

— in Italien: 

— la società per azioni; 

— in Zypern: 

— Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, 
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που 
διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο; 

— in Lettland: 

— akciju sabiedrība; 

— in Litauen: 

— akcinė bendrovė; 

— in Luxemburg: 

— la société anonyme; 

— in Ungarn: 

— részvénytársaság; 

— in Malta: 

— kumpannija pubblika/public limited liability company, 
kumpannija privata/private limited liability company; 

— in den Niederlanden: 

— de naamloze vennootschap;
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— in Österreich: 

— die Aktiengesellschaft; 

— in Polen: 

— spółka akcyjna; 

— in Portugal: 

— a sociedade anónima; 

— in Rumänien: 

— societate pe acțiuni; 

— in Slowenien: 

— delniška družba; 

— in der Slowakei: 

— akciová spoločnosť; 

— in Finnland: 

— julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag; 

— in Schweden: 

— aktiebolag; 

— im Vereinigten Königreich: 

— public companies limited by shares und public compa
nies limited by guarantee having a share capital. 

(2) Die Mitgliedstaaten brauchen diese Richtlinie auf Genos
senschaften, die in einer der in Absatz 1 genannten Rechtsfor
men gegründet worden sind, nicht anzuwenden. Soweit die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, verpflichten sie diese Gesellschaften, die Be
zeichnung „Genossenschaft“ auf allen in Artikel 5 der Richtlinie 
2009/101/EG genannten Schriftstücken anzugeben. 

(3) Die Mitgliedstaaten brauchen diese Richtlinie nicht anzu
wenden, wenn eine oder mehrere der übertragenden oder un
tergehenden Gesellschaften Gegenstand eines Konkurs-, Ver
gleichs- oder ähnlichen Verfahrens ist bzw. sind. 

KAPITEL II 

REGELUNG DER VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME 
EINER ODER MEHRERER GESELLSCHAFTEN DURCH EINE 
ANDERE GESELLSCHAFT UND DER VERSCHMELZUNG 

DURCH GRÜNDUNG EINER NEUEN GESELLSCHAFT 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten regeln für die Gesellschaften, die ihrem 
Recht unterliegen, die Verschmelzung durch Aufnahme einer 
oder mehrerer Gesellschaften durch eine andere Gesellschaft 
und die Verschmelzung durch Gründung einer neuen Gesell
schaft. 

Artikel 3 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist die „Verschmelzung durch 
Aufnahme“ der Vorgang, durch den eine oder mehrere Gesell
schaften ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen im Wege der 

Auflösung ohne Abwicklung auf eine andere Gesellschaft über
tragen, und zwar gegen Gewährung von Aktien der überneh
menden Gesellschaft an die Aktionäre der übertragenden Gesell
schaft oder Gesellschaften und gegebenenfalls einer baren Zu
zahlung, die den zehnten Teil des Nennbetrags oder, wenn ein 
Nennbetrag nicht vorhanden ist, des rechnerischen Wertes der 
gewährten Aktien nicht übersteigt. 

(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können vor
sehen, dass die Verschmelzung durch Aufnahme auch dann 
erfolgen kann, wenn sich eine oder mehrere der übertragenden 
Gesellschaften in Abwicklung befinden, sofern diese Möglichkeit 
auf Gesellschaften beschränkt wird, die noch nicht mit der Ver
teilung ihres Vermögens an ihre Aktionäre begonnen haben. 

Artikel 4 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist die „Verschmelzung durch 
Gründung einer neuen Gesellschaft“ der Vorgang, durch den 
mehrere Gesellschaften ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen 
im Wege der Auflösung ohne Abwicklung auf eine Gesellschaft, 
die sie gründen, übertragen, und zwar gegen Gewährung von 
Aktien der neuen Gesellschaft an ihre Aktionäre und gegebe
nenfalls einer baren Zuzahlung, die den zehnten Teil des Nenn
betrags oder, wenn der Nennbetrag nicht vorhanden ist, des 
rechnerischen Wertes der gewährten Aktien nicht übersteigt. 

(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können vor
sehen, dass die Verschmelzung durch Gründung einer neuen 
Gesellschaft auch dann erfolgen kann, wenn sich eine oder 
mehrere der untergehenden Gesellschaften in Abwicklung befin
den, sofern diese Möglichkeit auf Gesellschaften beschränkt 
wird, die noch nicht mit der Verteilung ihres Vermögens an 
ihre Aktionäre begonnen haben. 

KAPITEL III 

VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME 

Artikel 5 

(1) Die Verwaltungs- oder Leitungsorgane der sich ver
schmelzenden Gesellschaften erstellen einen schriftlichen Ver
schmelzungsplan. 

(2) Der Verschmelzungsplan muss mindestens folgende An
gaben enthalten: 

a) die Rechtsform, die Firma und den Sitz der sich verschmel
zenden Gesellschaften; 

b) das Umtauschverhältnis der Aktien und gegebenenfalls die 
Höhe der baren Zuzahlung; 

c) die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Aktien der 
übernehmenden Gesellschaft; 

d) den Zeitpunkt, von dem an diese Aktien das Recht auf Teil
nahme am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten in 
Bezug auf dieses Recht;
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e) den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragen
den Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungs
legung als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft 
vorgenommen gelten; 

f) die Rechte, welche die übernehmende Gesellschaft den Ak
tionären mit Sonderrechten und den Inhabern anderer Wert
papiere als Aktien gewährt, oder die für diese Personen vor
geschlagenen Maßnahmen; 

g) jeden besonderen Vorteil, der den Sachverständigen im Sinne 
des Artikels 10 Absatz 1 sowie den Mitgliedern der Verwal
tungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der sich 
verschmelzenden Gesellschaften gewährt wird. 

Artikel 6 

Der Verschmelzungsplan ist mindestens einen Monat vor dem 
Tage der Hauptversammlung, die über den Verschmelzungsplan 
zu beschließen hat, für jede der sich verschmelzenden Gesell
schaften nach den in den Rechtsvorschriften der einzelnen Mit
gliedstaaten gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG vor
gesehenen Verfahren offenzulegen. 

Jede verschmelzende Gesellschaft ist von der Offenlegungspflicht 
nach Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG befreit, wenn sie die 
Verschmelzungspläne während eines fortlaufenden Zeitraums, 
der mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversamm
lung, die über die Verschmelzungspläne zu beschließen hat, 
beginnt und nicht vor dem Abschluss dieser Versammlung en
det, für die Öffentlichkeit kostenlos auf ihren Internetseiten der 
Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Mitgliedstaaten knüpfen 
diese Befreiung an keine anderen Erfordernisse und Auflagen 
als die, die für die Sicherheit der Internetseiten und die Echtheit 
der Dokumente erforderlich sind, und dürfen solche Erforder
nisse und Auflagen nur einführen, soweit sie zur Erreichung 
dieses Zwecks angemessen sind. 

Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels können die 
Mitgliedstaaten verlangen, dass die Veröffentlichung über die 
zentrale elektronische Plattform gemäß Artikel 3 Absatz 5 der 
Richtlinie 2009/101/EG erfolgt. Die Mitgliedstaaten können al
ternativ verlangen, dass die Veröffentlichung auf anderen, von 
ihnen zu diesem Zweck benannten Internetseiten erfolgt. Ma
chen die Mitgliedstaaten von einer dieser Möglichkeiten Ge
brauch, so gewährleisten sie, dass den Gesellschaften für diese 
Veröffentlichung keine spezifischen Kosten entstehen. 

Werden andere Internetseiten als die zentrale elektronische 
Plattform genutzt, wird mindestens einen Monat vor dem Tag 
der Hauptversammlung auf der zentralen elektronischen Platt
form ein Verweis, der zu diesen Internetseiten führt, veröffent
licht. Dieser Verweis enthält auch das Datum der Veröffent
lichung der Verschmelzungspläne im Internet und ist der Öf
fentlichkeit kostenlos zugänglich. Den Gesellschaften entstehen 
für diese Veröffentlichung keine spezifischen Kosten. 

Das Verbot gemäß den Absätzen 3 und 4, von Gesellschaften 
eine spezifische Gebühr für die Veröffentlichung zu verlangen, 

lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, die Kosten 
für die zentrale elektronische Plattform an Gesellschaften wei
terzugeben. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, Infor
mationen für einen bestimmten Zeitraum nach der Hauptver
sammlung auf ihren Internetseiten oder gegebenenfalls auf der 
zentralen elektronischen Plattform oder den anderen von dem 
betreffenden Mitgliedstaat benannten Internetseiten verfügbar zu 
halten. Die Mitgliedstaaten können die Folgen einer vorüber
gehenden Unterbrechung des Zugriffs auf die Internetseiten 
und die zentrale elektronische Plattform aufgrund technischer 
oder sonstiger Ursachen bestimmen. 

Artikel 7 

(1) Die Verschmelzung bedarf zumindest der Zustimmung 
der Hauptversammlung jeder der sich verschmelzenden Gesell
schaften. Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten schreiben 
vor, dass dieser Beschluss zur Zustimmung mindestens eine 
Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln der Stimmen der 
vertretenen Wertpapiere oder des vertretenen gezeichneten Ka
pitals erfordert. 

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können jedoch vor
schreiben, dass die einfache Mehrheit der in Unterabsatz 1 be
zeichneten Stimmen ausreicht, sofern mindestens die Hälfte des 
gezeichneten Kapitals vertreten ist. Ferner sind gegebenenfalls 
die Vorschriften über die Satzungsänderung anzuwenden. 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien vorhanden, so ist 
der Beschluss über die Verschmelzung von einer gesonderten 
Abstimmung zumindest jeder Gattung derjenigen Aktionäre ab
hängig, deren Rechte durch die Maßnahme beeinträchtigt wer
den. 

(3) Der Beschluss erstreckt sich auf die Genehmigung des 
Verschmelzungsplans und gegebenenfalls auf die zu seiner 
Durchführung erforderlichen Satzungsänderungen. 

Artikel 8 

Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats brauchen die Zustim
mung der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft 
nicht vorzuschreiben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die in Artikel 6 vorgeschriebene Offenlegung ist für die 
übernehmende Gesellschaft mindestens einen Monat vor 
dem Tage derjenigen Hauptversammlung der übertragenden 
Gesellschaft oder Gesellschaften, die über den Verschmel
zungsplan zu beschließen haben, zu bewirken; 

b) jeder Aktionär der übernehmenden Gesellschaft hat mindes
tens einen Monat vor dem unter Buchstabe a genannten 
Zeitpunkt das Recht, am Sitz der übernehmenden Gesell
schaft von den in Artikel 11 Absatz 1 genannten Unterlagen 
Kenntnis zu nehmen;
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c) ein oder mehrere Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft, 
die über Aktien in einem Mindestprozentsatz des gezeichne
ten Kapitals verfügen, müssen das Recht haben, die Einberu
fung einer Hauptversammlung der übernehmenden Gesell
schaft, in der über die Zustimmung zu der Verschmelzung 
beschlossen wird, zu verlangen; dieser Mindestprozentsatz 
darf nicht auf mehr als 5 % festgesetzt werden. Die Mitglied
staaten können jedoch vorsehen, dass die Aktien ohne 
Stimmrecht von der Berechnung dieses Prozentsatzes aus
genommen sind. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt Artikel 11 Ab
sätze 2, 3 und 4. 

Artikel 9 

(1) Die Verwaltungs- oder Leitungsorgane jeder der sich ver
schmelzenden Gesellschaften erstellen einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht, in dem der Verschmelzungsplan und ins
besondere das Umtauschverhältnis der Aktien rechtlich und 
wirtschaftlich erläutert und begründet werden. 

In dem Bericht ist außerdem auf besondere Schwierigkeiten 
hinzuweisen, die bei der Bewertung aufgetreten sind. 

(2) Die Verwaltungs- oder Leitungsorgane jeder beteiligten 
Gesellschaft unterrichten die Hauptversammlung ihrer Gesell
schaft, und die Verwaltungs- oder Leitungsorgane der anderen 
beteiligten Gesellschaften, damit diese die Hauptversammlung 
ihrer Gesellschaft unterrichten können, über jede zwischen der 
Aufstellung des Verschmelzungsplans und dem Tag der Haupt
versammlung, die über den Verschmelzungsplan zu beschließen 
hat, eingetretene wesentliche Veränderung des Aktiv- oder Pas
sivvermögens. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der in Ab- 
satz 1 genannte Bericht und/oder die in Absatz 2 genannten 
Informationen nicht verlangt werden, wenn alle Aktionäre und 
Inhaber anderer mit einem Stimmrecht verbundener Wert
papiere aller an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften 
darauf verzichtet haben. 

Artikel 10 

(1) Für jede der sich verschmelzenden Gesellschaften prüfen 
ein oder mehrere von diesen unabhängige Sachverständige, wel
che durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde bestellt 
oder zugelassen sind, den Verschmelzungsplan und erstellen 
einen schriftlichen Bericht für die Aktionäre. Die Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats können jedoch die Bestellung eines 
oder mehrerer unabhängiger Sachverständiger für alle sich ver
schmelzenden Gesellschaften vorsehen, wenn die Bestellung auf 
gemeinsamen Antrag dieser Gesellschaften durch ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde erfolgt. Diese Sachverständigen 
können entsprechend den Rechtsvorschriften jedes Mitglied
staats sowohl natürliche oder juristische Personen als auch Ge
sellschaften sein. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 müssen die Sachverstän
digen in jedem Fall erklären, ob das Umtauschverhältnis ihrer 
Ansicht nach angemessen ist. In dieser Erklärung ist zumindest 
anzugeben, 

a) nach welcher oder welchen Methoden das vorgeschlagene 
Umtauschverhältnis bestimmt worden ist; 

b) ob diese Methode oder Methoden im vorliegenden Fall an
gemessen sind und welche Werte sich bei jeder dieser Me
thoden ergeben; zugleich ist dazu Stellung zu nehmen, wel
che relative Bedeutung diesen Methoden bei der Bestimmung 
des zugrunde gelegten Wertes beigemessen wurde. 

In dem Bericht ist außerdem auf besondere Schwierigkeiten bei 
der Bewertung, soweit solche aufgetreten sind, hinzuweisen. 

(3) Jeder Sachverständige hat das Recht, bei den sich ver
schmelzenden Gesellschaften alle zweckdienlichen Auskünfte 
und Unterlagen zu erhalten und alle erforderlichen Nachprüfun
gen vorzunehmen. 

(4) Weder die Prüfung des Verschmelzungsplans noch die 
Erstellung eines Sachverständigenberichts sind erforderlich, 
wenn alle Aktionäre und Inhaber anderer mit einem Stimmrecht 
verbundener Wertpapiere aller an der Verschmelzung beteiligten 
Gesellschaften darauf verzichtet haben. 

Artikel 11 

(1) Mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptver
sammlung, die über den Verschmelzungsplan zu beschließen 
hat, hat jeder Aktionär das Recht, am Sitz der Gesellschaft 
zumindest von folgenden Unterlagen Kenntnis zu nehmen: 

a) dem Verschmelzungsplan; 

b) den Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der sich 
verschmelzenden Gesellschaften für die letzten drei Ge
schäftsjahre; 

c) gegebenenfalls einer Zwischenbilanz, die für einen Zeitpunkt 
erstellt ist, der nicht vor dem ersten Tag des dritten der 
Aufstellung des Verschmelzungsplans vorausgehenden Mo
nats liegen darf, sofern der letzte Jahresabschluss sich auf 
ein mehr als sechs Monate vor der Aufstellung des Ver
schmelzungsplans abgelaufenes Geschäftsjahr bezieht; 

d) gegebenenfalls den in Artikel 9 vorgesehenen Berichten der 
Verwaltungs- oder Leitungsorgane der sich verschmelzenden 
Gesellschaften; 

e) gegebenenfalls den in Artikel 10 Absatz 1 genannten Berich
ten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c braucht keine 
Zwischenbilanz erstellt zu werden, wenn die Gesellschaft gemäß 
Artikel 5 der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmoni
sierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informatio
nen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind ( 1 ) einen Halbjahresfinanzbe
richt veröffentlicht und den Aktionären gemäß diesem Absatz 
zur Verfügung stellt. Ferner können die Mitgliedstaaten vor
sehen, dass keine Zwischenbilanz erstellt wird, wenn alle Ak
tionäre und Inhaber anderer mit einem Stimmrecht verbundener 
Wertpapiere aller an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaf
ten dies beschlossen haben.
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(2) Die Zwischenbilanz nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch
stabe c ist nach denselben Methoden und in derselben Glie
derung zu erstellen wie die letzte Jahresbilanz. 

Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können jedoch vor
sehen, dass 

a) es nicht erforderlich ist, eine neue körperliche Bestandsauf
nahme durchzuführen; 

b) die Bewertungen der letzten Bilanz nur nach Maßgabe der 
Bewegungen in den Büchern verändert zu werden brauchen, 
wobei jedoch zu berücksichtigen sind: 

— Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen 
für die Zwischenzeit, 

— wesentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche Verände
rungen der wirklichen Werte. 

(3) Vollständige oder, falls gewünscht, auszugsweise Ab
schriften der in Absatz 1 genannten Unterlagen sind jedem 
Aktionär auf formlosen Antrag kostenlos zu erteilen. 

Hat der Aktionär diesem Weg der Informationsübermittlung 
zugestimmt, so können Informationen auf elektronischem 
Wege bereitgestellt werden. 

(4) Eine Gesellschaft ist von der Pflicht, die in Absatz 1 
genannten Dokumente an ihrem Sitz zur Verfügung zu stellen 
befreit, wenn sie die betreffenden Dokumente während eines 
fortlaufenden Zeitraums, der mindestens einen Monat vor dem 
Tag der Hauptversammlung, die über die Verschmelzungspläne 
zu beschließen hat, beginnt und nicht vor dem Abschluss der 
Versammlung endet, auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Die 
Mitgliedstaaten knüpfen diese Befreiung an keine anderen Erfor
dernisse und Auflagen als die, die für die Sicherheit der Internet
seiten und die Echtheit der Dokumente erforderlich sind, und 
dürfen solche Erfordernisse und Auflagen nur einführen, soweit 
sie zur Erreichung dieses Zwecks angemessen sind. 

Absatz 3 kommt nicht zur Anwendung, wenn die Aktionäre 
während des gesamten in Unterabsatz 1 genannten Zeitraums 
auf den Internetseiten die Möglichkeit haben, die in Absatz 1 
genannten Dokumente herunterzuladen und auszudrucken. In 
diesem Fall können die Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, dass 
die Gesellschaft diese Dokumente an ihrem Sitz zur Einsicht
nahme durch die Aktionäre zur Verfügung stellt. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, Infor
mationen für einen bestimmten Zeitraum nach der Hauptver
sammlung auf ihren Internetseiten verfügbar zu halten. Die Mit
gliedstaaten können die Folgen einer vorübergehenden Unter
brechung des Zugriffs auf die Internetseiten aufgrund tech
nischer oder sonstiger Ursachen bestimmen. 

Artikel 12 

Die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer der sich ver
schmelzenden Gesellschaften wird gemäß der Richtlinie 
2001/23/EG geregelt. 

Artikel 13 

(1) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten müssen ein 
angemessenes Schutzsystem für die Interessen der Gläubiger 
der sich verschmelzenden Gesellschaften vorsehen, deren Forde
rungen vor der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans ent
standen und zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung noch nicht 
erloschen sind. 

(2) Zu diesem Zweck sehen die Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten zumindest vor, dass diese Gläubiger Anspruch auf 
angemessene Garantien haben, wenn die finanzielle Lage der 
sich verschmelzenden Gesellschaften einen solchen Schutz er
forderlich macht und die Gläubiger nicht schon derartige Garan
tien haben. 

Die Mitgliedstaaten legen die Modalitäten für den in Absatz 1 
und Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes vorgesehenen 
Schutz fest. Die Mitgliedstaaten gewährleisten in jedem Fall, 
dass die Gläubiger das Recht haben, bei der zuständigen Ver
waltungsbehörde oder dem zuständigen Gericht angemessene 
Sicherheiten zu beantragen, wenn sie nachweisen können, 
dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch die Verschmel
zung gefährdet ist und sie von der Gesellschaft keine angemes
senen Sicherheiten erhalten haben. 

(3) Der Schutz kann für die Gläubiger der übernehmenden 
Gesellschaft und für die Gläubiger der übertragenden Gesell
schaft unterschiedlich sein. 

Artikel 14 

Unbeschadet der Vorschriften über die gemeinsame Ausübung 
der Rechte der Anleihegläubiger der sich verschmelzenden Ge
sellschaften ist Artikel 13 auf diese Gläubiger anzuwenden, es 
sei denn, eine Versammlung der Anleihegläubiger — sofern die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine solche Versammlung 
vorsehen — oder jeder einzelne Anleihegläubiger hat der Ver
schmelzung zugestimmt. 

Artikel 15 

Die Inhaber anderer Wertpapiere, die mit Sonderrechten ver
bunden, jedoch keine Aktien sind, müssen in der übernehmen
den Gesellschaft Rechte erhalten, die mindestens denen gleich
wertig sind, die sie in der übertragenden Gesellschaft hatten, es 
sei denn, dass eine Versammlung der Inhaber — sofern die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine solche Versammlung 
vorsehen — der Änderung dieser Rechte oder dass jeder ein
zelne Inhaber der Änderung seines Rechts zugestimmt hat oder 
dass diese Inhaber einen Anspruch auf Rückkauf ihrer Wert
papiere durch die übernehmende Gesellschaft haben.
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Artikel 16 

(1) Falls die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats für Ver
schmelzungen eine vorbeugende gerichtliche oder Verwaltungs
kontrolle der Rechtmäßigkeit nicht vorsehen oder sich diese 
Kontrolle nicht auf alle für die Verschmelzung erforderlichen 
Rechtshandlungen erstreckt, sind die Niederschriften der Haupt
versammlungen, die über die Verschmelzung beschließen, und 
gegebenenfalls der nach diesen Hauptversammlungen geschlos
sene Verschmelzungsvertrag öffentlich zu beurkunden. Falls die 
Verschmelzung nicht von den Hauptversammlungen aller sich 
verschmelzenden Gesellschaften gebilligt werden muss, ist der 
Verschmelzungsplan öffentlich zu beurkunden. 

(2) Der Notar oder die für die öffentliche Beurkundung zu
ständige Stelle hat das Vorliegen und die Rechtmäßigkeit der 
Rechtshandlungen und Förmlichkeiten, die der Gesellschaft ob
liegen, für die der Notar oder die Stelle tätig wird, sowie das 
Vorliegen und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans zu 
prüfen und zu bestätigen. 

Artikel 17 

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bestimmen den Zeit
punkt, zu dem die Verschmelzung wirksam wird. 

Artikel 18 

(1) Für jede der sich verschmelzenden Gesellschaften muss 
die Verschmelzung nach den in den Rechtsvorschriften eines 
jeden Mitgliedstaats vorgesehenen Verfahren in Übereinstim
mung mit Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG offengelegt 
werden. 

(2) Die übernehmende Gesellschaft kann die für die übertra
gende Gesellschaft oder die übertragenden Gesellschaften vor
zunehmenden Förmlichkeiten der Offenlegung selbst veranlas
sen. 

Artikel 19 

(1) Die Verschmelzung bewirkt ipso jure gleichzeitig Folgen
des: 

a) Sowohl zwischen der übertragenden Gesellschaft und der 
übernehmenden Gesellschaft als auch gegenüber Dritten 
geht das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der übertragen
den Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft über; 

b) die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft werden Aktio
näre der übernehmenden Gesellschaft; 

c) die übertragende Gesellschaft erlischt. 

(2) Es werden keine Aktien der übernehmenden Gesellschaft 
im Austausch für Aktien der übertragenden Gesellschaft bege
ben, die sich 

a) im Besitz der übernehmenden Gesellschaft selbst oder einer 
Person befinden, die im eigenen Namen, aber für Rechnung 
der Gesellschaft handelt; 

b) im Besitz der übertragenden Gesellschaft selbst oder einer 
Person befinden, die im eigenen Namen, aber für Rechnung 
der Gesellschaft handelt. 

(3) Unberührt bleiben die Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten, die für die Wirksamkeit der Übertragung bestimmter, 
von der übertragenden Gesellschaft eingebrachter Vermögens
gegenstände, Rechte und Pflichten gegenüber Dritten besondere 
Förmlichkeiten erfordern. Die übernehmende Gesellschaft kann 
diese Förmlichkeiten selbst veranlassen; die Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten können jedoch der übertragenden Gesell
schaft gestatten, während eines begrenzten Zeitraums diese 
Förmlichkeiten weiter zu vollziehen; dieser Zeitraum kann nur 
in Ausnahmefällen auf mehr als sechs Monate nach dem Zeit
punkt, in dem die Verschmelzung wirksam wird, festgesetzt 
werden. 

Artikel 20 

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten regeln zumindest die 
zivilrechtliche Haftung der Mitglieder des Verwaltungs- oder 
Leitungsorgans der übertragenden Gesellschaft gegenüber den 
Aktionären dieser Gesellschaft für schuldhaftes Verhalten von 
Mitgliedern dieses Organs bei der Vorbereitung und dem Voll
zug der Verschmelzung. 

Artikel 21 

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten regeln zumindest die 
zivilrechtliche Haftung der Sachverständigen, die den in 
Artikel 10 Absatz 1 vorgesehenen Bericht für die übertragende 
Gesellschaft erstellen, gegenüber den Aktionären dieser Gesell
schaft für schuldhaftes Verhalten dieser Sachverständigen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Artikel 22 

(1) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können die 
Nichtigkeit der Verschmelzung von Gesellschaften nur nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen regeln: 

a) Die Nichtigkeit muss durch gerichtliche Entscheidung aus
gesprochen werden; 

b) für nichtig erklärt werden kann eine im Sinne von Artikel 17 
wirksam gewordene Verschmelzung nur wegen Fehlens einer 
vorbeugenden gerichtlichen oder verwaltungsmäßigen Kon
trolle der Rechtmäßigkeit oder einer öffentlichen Beurkun
dung oder wenn festgestellt wird, dass der Beschluss der 
Hauptversammlung nach innerstaatlichem Recht nichtig 
oder anfechtbar ist; 

c) die Nichtigkeitsklage kann nicht mehr erhoben werden, 
wenn eine Frist von sechs Monaten verstrichen ist, nachdem 
die Verschmelzung demjenigen gegenüber wirksam gewor
den ist, der sich auf die Nichtigkeit beruft, oder wenn der 
Mangel behoben worden ist; 

d) kann der Mangel, dessentwegen die Verschmelzung für nich
tig erklärt werden kann, behoben werden, so räumt das 
zuständige Gericht den beteiligten Gesellschaften dazu eine 
Frist ein; 

e) die gerichtliche Entscheidung, durch welche die Nichtigkeit 
der Verschmelzung ausgesprochen wird, wird in Überein
stimmung mit Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG nach 
den in den Rechtsvorschriften jedes Mitgliedstaats vorgesehe
nen Verfahren offengelegt;
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f) falls die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gegen die ge
richtliche Entscheidung einen Einspruch Dritter vorsehen, so 
kann dieser Dritte nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten 
seit Offenlegung der gerichtlichen Entscheidung gemäß der 
Richtlinie 2009/101/EG nicht mehr erhoben werden; 

g) die gerichtliche Entscheidung, durch welche die Nichtigkeit 
der Verschmelzung ausgesprochen wird, berührt für sich al
lein nicht die Wirksamkeit der Verpflichtungen, die vor der 
Offenlegung der gerichtlichen Entscheidung, jedoch nach 
dem Zeitpunkt, in dem die Verschmelzung wirksam wird, 
zu Lasten oder zugunsten der übernehmenden Gesellschaft 
entstanden sind; 

h) die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften haften 
als Gesamtschuldner für die in Buchstabe g genannten Ver
pflichtungen der übernehmenden Gesellschaft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a können die 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats auch gestatten, dass die 
Nichtigkeit der Verschmelzung durch eine Verwaltungsbehörde 
ausgesprochen wird, wenn gegen eine solche Entscheidung ein 
Rechtsbehelf bei einem Gericht eingelegt werden kann. Absatz 1 
Buchstabe b und Buchstaben d bis h gilt für die Verwaltungs
behörde entsprechend. Dieses Nichtigkeitsverfahren kann nach 
Ablauf einer Frist von 6 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem 
die Verschmelzung wirksam wird, nicht mehr eingeleitet wer
den. 

(3) Unberührt bleiben die Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten über die Nichtigkeit einer Verschmelzung, die im 
Wege einer anderen Kontrolle der Verschmelzung als der vor
beugenden gerichtlichen oder verwaltungsmäßigen Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit ausgesprochen wird. 

KAPITEL IV 

VERSCHMELZUNG DURCH GRÜNDUNG EINER NEUEN 
GESELLSCHAFT 

Artikel 23 

(1) Die Artikel 5, 6 und 7 sowie die Artikel 9 bis 22 der 
vorliegenden Richtlinie sind unbeschadet der Artikel 12 und 13 
der Richtlinie 2009/101/EG auf die Verschmelzung durch Grün
dung einer neuen Gesellschaft anwendbar. Hierbei sind unter 
„sich verschmelzenden Gesellschaften“ oder „übertragender Ge
sellschaft“ die untergehenden Gesellschaften und unter „über
nehmender Gesellschaft“ die neue Gesellschaft zu verstehen. 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Richtlinie ist 
auch auf die neue Gesellschaft anzuwenden. 

(2) Der Verschmelzungsplan und, falls sie Gegenstand eines 
getrennten Aktes sind, der Errichtungsakt oder der Entwurf des 
Errichtungsaktes und die Satzung oder der Entwurf der Satzung 
der neuen Gesellschaft bedürfen der Zustimmung der Haupt
versammlung jeder der untergehenden Gesellschaften. 

KAPITEL V 

VERSCHMELZUNG EINER GESELLSCHAFT MIT EINER 
ANDEREN, DER MINDESTENS 90 % DER AKTIEN DER 

ERSTEREN GEHÖREN 

Artikel 24 

Die Mitgliedstaaten regeln für die Gesellschaften, die ihrem 
Recht unterliegen, den Vorgang, durch den eine oder mehrere 

Gesellschaften ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen im 
Wege der Auflösung ohne Abwicklung auf eine andere Gesell
schaft übertragen, der alle Aktien sowie alle sonstigen Anteile 
der übertragenden Gesellschaft oder Gesellschaften gehören, die 
in der Hauptversammlung ein Stimmrecht gewähren. Auf diesen 
Vorgang sind die Bestimmungen des Kapitels III anzuwenden. 
Allerdings dürfen die Mitgliedstaaten keine der in Artikel 5 Ab
satz 2 Buchstaben b, c und d, Artikel 9 und 10, Artikel 11 
Absatz 1 Buchstaben d und e, Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b, 
Artikel 20 sowie Artikel 21 beschriebenen Anforderungen auf
erlegen. 

Artikel 25 

Die Mitgliedstaaten dürfen Artikel 7 nicht auf die in Artikel 24 
genannten Vorgänge anwenden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Die in Artikel 6 vorgeschriebene Offenlegung ist für die an 
dem Vorgang beteiligten Gesellschaften mindestens einen 
Monat vor dem Zeitpunkt, zu dem der Vorgang wirksam 
wird, zu bewirken; 

b) alle Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft haben das 
Recht, mindestens einen Monat vor dem Zeitpunkt, zu 
dem der Vorgang wirksam wird, am Sitz dieser Gesellschaft 
von den in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 
genannten Unterlagen Kenntnis zu nehmen; 

c) Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c ist anzuwenden. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 
Artikels gilt Artikel 11 Absätze 2, 3 und 4. 

Artikel 26 

Die Mitgliedstaaten können die Artikel 24 und 25 auf Vorgänge 
anwenden, durch die eine oder mehrere Gesellschaften ihr ge
samtes Aktiv- und Passivvermögen im Wege der Auflösung 
ohne Abwicklung auf eine andere Gesellschaft übertragen, 
wenn alle in Artikel 24 genannten Aktien und sonstigen Anteile 
der übertragenden Gesellschaft oder Gesellschaften der überneh
menden Gesellschaft und/oder Personen gehören, welche diese 
Aktien und Anteile im eigenen Namen, aber für Rechnung der 
übernehmenden Gesellschaft besitzen. 

Artikel 27 

Vollzieht eine Gesellschaft, die mindestes 90 %, aber nicht alle 
Aktien und sonstigen in der Gesellschafterversammlung Stimm
recht gewährenden Anteile der übertragenden Gesellschaft bzw. 
Gesellschaften hält, eine Verschmelzung im Wege der Auf
nahme, so dürfen die Mitgliedstaaten die Genehmigung der Ver
schmelzung durch die Hauptversammlung der übernehmenden 
Gesellschaft nicht vorschreiben, wenn die folgenden Bedingun
gen erfüllt sind: 

a) Die in Artikel 6 vorgeschriebene Offenlegung ist für die 
übernehmende Gesellschaft mindestens einen Monat vor 
dem Tage derjenigen Hauptversammlung der übertragenden 
Gesellschaft oder Gesellschaften, die über den Verschmel
zungsplan zu beschließen hat bzw. haben, zu bewirken;
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b) alle Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft haben das 
Recht, mindestens einen Monat vor dem unter Buchstabe a 
angegebenen Zeitpunkt am Sitz dieser Gesellschaft von den 
in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b und gegebenenfalls 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben c, d und e bezeichneten 
Unterlagen Kenntnis zu nehmen; 

c) Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c ist anzuwenden. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 
Artikels gilt Artikel 11 Absätze 2, 3 und 4. 

Artikel 28 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Anforderungen der Artikel 9, 10 
und 11 bei Verschmelzungen im Sinne von Artikel 27 nicht 
auferlegen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft 
können ihre Aktien von der übernehmenden Gesellschaft 
aufkaufen lassen; 

b) in diesem Fall haben sie Anspruch auf ein dem Wert ihrer 
Aktien entsprechendes Entgelt; 

c) sofern hierüber keine Einigung erzielt wird, muss das Entgelt 
durch das Gericht oder von einer von dem Mitgliedstaat zu 
diesem Zweck benannten Verwaltungsbehörde festgesetzt 
werden können. 

Die Mitgliedstaaten brauchen den ersten Absatz nicht anzuwen
den, wenn die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die über
nehmende Gesellschaft dazu berechtigen, von allen Inhabern der 
verbleibenden Anteile der zu übernehmenden Gesellschaft oder 
Gesellschaften ohne ein vorheriges öffentliches Übernahmeange
bot zu verlangen, ihr diese Anteile vor der Verschmelzung zu 
einem angemessenen Preis zu verkaufen. 

Artikel 29 

Die Mitgliedstaaten können die Artikel 27 und 28 auf Vorgänge 
anwenden, durch die eine oder mehrere Gesellschaften ihr ge
samtes Aktiv- und Passivvermögen im Wege der Auflösung 
ohne Abwicklung auf eine andere Gesellschaft übertragen, 
wenn 90 % oder mehr, jedoch nicht alle der in Artikel 27 
genannten Aktien und sonstigen Anteile der übertragenden Ge
sellschaft oder Gesellschaften der übernehmenden Gesellschaft 
und/oder Personen gehören, welche diese Aktien und Anteile im 
eigenen Namen, aber für Rechnung der übernehmenden Gesell
schaft besitzen. 

KAPITEL VI 

ANDERE DER VERSCHMELZUNG GLEICHGESTELLTE 
VORGÄNGE 

Artikel 30 

Gestatten die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats für einen 
der in Artikel 2 vorgesehenen Vorgänge, dass die bare Zuzah
lung den Satz von 10 % übersteigt, so sind die Kapitel III und IV 
sowie die Artikel 27, 28 und 29 anzuwenden. 

Artikel 31 

Gestatten die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats einen der 
in den Artikeln 2, 24 oder 30 vorgesehenen Vorgänge, ohne 
dass alle übertragenden Gesellschaften aufhören zu bestehen, so 
sind das Kapitel III — mit Ausnahme des Artikels 19 Absatz 1 
Buchstabe c — und die Kapitel IV und V anzuwenden. 

KAPITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 32 

Die Richtlinie 78/855/EWG, in der Fassung der in Anhang I, 
Teil A aufgeführten Rechtsakte, wird unbeschadet der Verpflich
tung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I, Teil B 
genannten Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 
aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezug
nahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 33 

Diese Richtlinie tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. 

Artikel 34 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 5. April 2011. 

In Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 

GYŐRI E.
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ANHANG I 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 32) 

Richtlinie 78/855/EWG des Rates 
(ABl. L 295 vom 20.10.1978, S. 36) 

Beitrittsakte von 1979 Anhang I Nummer III.C 
(ABl. L 291 vom 19.11.1979, S. 89) 

Beitrittsakte von 1985 Anhang I Nummer II Buchstabe d 
(ABl. L 302 vom 15.11.1985, S. 157) 

Beitrittsakte von 1994 Anhang I Nummer XI.A.3 
(ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 194) 

Beitrittsakte von 2003 Anhang II Nummer 4.A.3 
(ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 338) 

Richtlinie 2006/99/EG des Rates 
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 137) 

Nur hinsichtlich der in 
Artikel 1 und im Anhang, 
Buchstabe A Nummer 3 ent
haltenen Bezugnahme auf die 
Richtlinie 78/855/EWG 

Richtlinie 2007/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 300 vom 17.11.2007, S. 47) 

Nur Artikel 2 

Richtlinie 2009/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 259 vom 2.10.2009, S. 14) 

Nur Artikel 2 

TEIL B 

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 

(gemäß Artikel 32) 

Richtlinie Frist für die Umsetzung 

78/855/EWG 13. Oktober 1981 

2006/99/EG 1. Januar 2007 

2007/63/EG 31. Dezember 2008 

2009/109/EG 30. Juni 2011
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 78/855/EWG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2-4 Artikel 2-4 

Artikel 5-22 Artikel 5-22 

Article 23 Absatz 1 Article 23 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Article 23 Absatz 2 Article 23 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Article 23 Absatz 3 Article 23 Absatz 2 

Artikel 24-29 Artikel 24-29 

Artikel 30-31 Artikel 30-31 

Artikel 32 — 

— Artikel 32 

— Artikel 33 

Artikel 33 Artikel 34 

— ANHANG I 

— ANHANG II
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 11. April 2011 

über die Unterzeichnung des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 
Union und Neuseeland nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der Zugeständnisse in den Listen der 
spezifischen Verpflichtungen der Republik Bulgarien und Rumäniens im Zuge ihres Beitritts zur 

Europäischen Union, im Namen der Europäischen Union 

(2011/255/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. Januar 2007 ermächtigte der Rat die Kommis
sion, im Zuge des Beitritts der Republik Bulgarien und 
Rumäniens zur Europäischen Union mit bestimmten an
deren Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation Ver
handlungen nach Artikel XXIV Absatz 6 des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 aufzuneh
men. 

(2) Die Kommission führte die Verhandlungen im Rahmen 
der vom Rat angenommenen Verhandlungsrichtlinien. 

(3) Die Verhandlungen wurden abgeschlossen und das Ab
kommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Eu
ropäischen Union und Neuseeland nach Artikel XXIV 
Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Ände
rung der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen 
Verpflichtungen der Republik Bulgarien und Rumäniens 
im Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union (das 
„Abkommen“) wurde am 7. September 2010 paraphiert. 

(4) Das Abkommen sollte unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens in Form eines Briefwech
sels zwischen der Europäischen Union und Neuseeland nach 
Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung 
der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtun
gen der Republik Bulgarien und Rumäniens im Zuge ihres Bei
tritts zur Europäischen Union (das „Abkommen“) wird vor
behaltlich des Abschlusses des Abkommens im Namen der 
Union genehmigt ( 1 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist(sind), das Abkommen im Namen der 
Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seines Erlasses in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 11. April 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

PINTÉR S.
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 11. April 2011 

zur Unterzeichnung im Namen der Europäischen Union des Abkommens in Form eines 
Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der Argentinischen Republik nach Artikel 
XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 
über die Änderung der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtungen der Republik 

Bulgarien und Rumäniens im Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union 

(2011/256/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. Januar 2007 ermächtigte der Rat die Kommis
sion, im Zuge des Beitritts der Republik Bulgarien und 
Rumäniens zur Europäischen Union mit bestimmten an
deren Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation Ver
handlungen nach Artikel XXIV Absatz 6 des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 aufzuneh
men. 

(2) Die Kommission führte die Verhandlungen im Rahmen 
der von Rat angenommenen Verhandlungsrichtlinien. 

(3) Die Verhandlungen sind abgeschlossen; am 
22. September 2010 das ein Abkommen in Form eines 
Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der 
Argentinischen Republik nach Artikel XXIV Absatz 6 
und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und Handels
abkommens (GATT) 1994 über die Änderung der Zuge
ständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtungen 
der Republik Bulgarien und Rumäniens im Zuge ihres 
Beitritts zur Europäischen Union (im Folgenden „Abkom
men“) paraphiert. 

(4) Das Abkommen sollte unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens in Form eines Briefwech
sels zwischen der Europäischen Union und der Argentinischen 
Republik nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 über 
die Änderung der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen 
Verpflichtungen der Republik Bulgarien und Rumäniens im 
Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union (im Folgenden „Ab
kommen“) wird vorbehaltlich des Abschlusses des Abkommens 
im Namen der Union genehmigt ( 1 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist (sind), das Abkommen im Namen der 
Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 11. April 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

PINTÉR S.
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 413/2011 DER KOMMISSION 

vom 28. April 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die 
Zusatzzölle für Gurken und Kirschen, außer Sauerkirschen/Weichseln 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143 Buchstabe b in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kom
mission vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungs
bestimmungen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, 
(EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im 
Sektor Obst und Gemüse ( 2 ) wird die Einfuhr der in ih
rem Anhang XVII aufgeführten Erzeugnisse überwacht. 
Diese Überwachung erfolgt nach den Modalitäten von 
Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvor
schriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaf
ten ( 3 ). 

(2) Zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen 
der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay- 
Runde geschlossenen Übereinkommens über die Land
wirtschaft ( 4 ) und auf der Grundlage der letzten für 2008, 
2009 und 2010 verfügbaren Angaben sind die Aus
lösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken und 
Kirschen, außer Sauerkirschen/Weichseln (*) zu ändern. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Mai 2011. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 28. April 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

„ANHANG XVII 

ZUSATZZÖLLE: TITEL IV KAPITEL II ABSCHNITT 2 

Unbeschadet der Regeln für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur hat der Wortlaut der Warenbezeichnung nur 
Hinweischarakter. Der Anwendungsbereich der Zusatzzölle wird im Rahmen dieses Anhangs durch den Umfang der KN- 
Codes zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung bestimmt. 

Laufende Nr. KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum Auslösungsschwellen 
(in Tonnen) 

78.0015 0702 00 00 Tomaten/Paradeiser (*) 1. Oktober bis 31. Mai 1 215 717 

78.0020 1. Juni bis 30. September 966 474 

78.0065 0707 00 05 Gurken 1. Mai bis 31. Oktober 31 289 

78.0075 1. November bis 30. April 26 583 

78.0085 0709 90 80 Artischocken 1. November bis 30. Juni 17 258 

78.0100 0709 90 70 Zucchini 1. Januar bis 31. Dezember 57 955 

78.0110 0805 10 20 Orangen 1. Dezember bis 31. Mai 368 535 

78.0120 0805 20 10 Clementinen 1. November bis Ende Februar 175 110 

78.0130 0805 20 30 
0805 20 50 
0805 20 70 
0805 20 90 

Mandarinen (einschließlich Tange
rinen und Satsumas); Wilkings 
und ähnliche Kreuzungen von Zi
trusfrüchten 

1. November bis Ende Februar 115 625 

78.0155 0805 50 10 Zitronen 1. Juni bis 31. Dezember 329 872 

78.0160 1. Januar bis 31. Mai 120 619 

78.0170 0806 10 10 Tafeltrauben 21. Juli bis 20. November 146 510 

78.0175 0808 10 80 Äpfel 1. Januar bis 31. August 916 384 

78.0180 1. September bis 31. Dezember 95 396 

78.0220 0808 20 50 Birnen 1. Januar bis 30. April 291 094 

78.0235 1. Juli bis 31. Dezember 93 666 

78.0250 0809 10 00 Aprikosen/Marillen (*) 1. Juni bis 31. Juli 49 314 

78.0265 0809 20 95 Kirschen, außer Sauerkirschen/ 
Weichseln (*) 

21. Mai bis 10. August 30 783 

78.0270 0809 30 Pfirsiche, einschließlich Brugnolen 
und Nektarinen 

11. Juni bis 30. September 6 867 

78.0280 0809 40 05 Pflaumen 11. Juni bis 30. September 57 764 

(*) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 414/2011 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Griechenlands auf Eintragung der Bezeich
nung „Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou)“ wurde gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 510/2006 und unter Anwendung von deren 
Artikel 17 Absatz 2 im Amtsblatt der Europäischen 
Union ( 2 ) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 26. April 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union: 

Klasse 1.6. Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet 

GRIECHENLAND 

Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (g.U.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 415/2011 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Lapin Poron kylmäsavuliha (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Finnlands auf Eintragung der Bezeichnung 
„Lapin Poron kylmäsavuliha“ wurde gemäß Artikel 6 Ab
satz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 
im Amtsblatt der Europäischen Union ( 2 ) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, ist 
diese Bezeichnung einzutragen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 26. April 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union: 

Klasse 1.2. Fleischerzeugnisse (erhitzt, gepökelt, geräuchert usw.) 

FINNLAND 

Lapin Poron kylmäsavuliha (g.U.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 416/2011 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2011 

zur Genehmigung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation einer im Register der 
geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen 

Bezeichnung (Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 und in Anwen
dung von Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
510/2006 hat die Kommission den Antrag Italiens auf 
Genehmigung der Änderungen von Angaben der Spezi
fikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Valle 
d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d'Aoste Lard d'Arnad“ ge
prüft, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/96 der 
Kommission ( 2 ) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 
1263/96 der Kommission ( 3 ) geänderten Fassung einge
tragen worden ist. 

(2) Angesichts dessen, dass es sich nicht um geringfügige 
Änderungen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung 
(EG) Nr. 510/2006 handelt, hat die Kommission den 
Antrag auf Änderung gemäß Artikel 6 Absatz 2 Unter
absatz 1 der genannten Verordnung im Amtsblatt der 
Europäischen Union ( 4 ) veröffentlicht. Da bei der Kommis
sion kein Einspruch gemäß Artikel 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, sollten die Änderun
gen genehmigt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Ände
rungen der Spezifikation für die im Anhang der vorliegenden 
Verordnung genannte Bezeichnung werden genehmigt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 26. April 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union: 

Klasse 1.2. Fleischerzeugnisse (erhitzt, gepökelt, geräuchert usw.) 

ITALIEN 

Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (g.U.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 417/2011 DER KOMMISSION 

vom 28. April 2011 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 29. April 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 28. April 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 JO 78,3 
MA 39,7 
TN 118,7 
TR 82,8 
ZZ 79,9 

0707 00 05 AL 107,4 
EG 152,2 
TR 132,0 
ZZ 130,5 

0709 90 70 JO 78,3 
MA 78,8 
TR 108,8 
ZZ 88,6 

0709 90 80 EC 33,0 
ZZ 33,0 

0805 10 20 EG 49,5 
IL 67,9 

MA 45,2 
TN 50,6 
TR 78,1 
ZZ 58,3 

0805 50 10 TR 45,4 
ZZ 45,4 

0808 10 80 AR 82,3 
BR 70,9 
CA 111,8 
CL 79,3 
CN 105,8 
MK 50,2 
NZ 111,4 
US 128,6 
UY 62,0 
ZA 81,9 
ZZ 88,4 

0808 20 50 AR 94,8 
CL 103,2 
CN 72,3 
ZA 100,0 
ZZ 92,6 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.

DE 29.4.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 110/23



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 418/2011 DER KOMMISSION 

vom 28. April 2011 

zur Änderung der mit der Verordnung (EU) Nr. 867/2010 festgesetzten repräsentativen Preise und 
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2010/11 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 zweiter Satz, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 

2010/11 sind mit der Verordnung (EU) Nr. 867/2010 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. Diese Preise und 
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 
385/2011 der Kommission ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den 
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts
jahr 2010/11 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der 
Verordnung (EU) Nr. 867/2010 werden geändert und sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 29. April 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 28. April 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 29. April 2011 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für 
Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 11 10 ( 1 ) 44,04 0,00 

1701 11 90 ( 1 ) 44,04 1,69 

1701 12 10 ( 1 ) 44,04 0,00 
1701 12 90 ( 1 ) 44,04 1,40 

1701 91 00 ( 2 ) 43,83 4,32 

1701 99 10 ( 2 ) 43,83 1,19 
1701 99 90 ( 2 ) 43,83 1,19 

1702 90 95 ( 3 ) 0,44 0,25 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 7. März 2011 

zur Änderung des Beschlusses 2010/320/EU gerichtet an Griechenland zwecks Ausweitung und 
Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit 
der Maßgabe, die zur Beendigung des übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen 

zu treffen 

(2011/257/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 126 Absatz 9 und Artikel 136, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 136 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) besteht 
die Möglichkeit, für die Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist, spezifische Maßnahmen zu erlassen, um die 
Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin 
zu verstärken. 

(2) Artikel 126 AEUV bestimmt, dass die Mitgliedstaaten 
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden haben, 
und legt hierzu das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit fest. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit des
sen korrektiver Komponente das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit umgesetzt wird, bietet den Rahmen, 
der die Politik der Regierungen zur umgehenden Wieder
herstellung einer soliden Haushaltsposition mit Rücksicht 
auf die Wirtschaftslage unterstützt. 

(3) Am 27. April 2009 hat der Rat in einem Beschluss 
gemäß Artikel 104 Absatz 6 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft festgestellt, dass in Grie
chenland ein übermäßiges Defizit bestand. 

(4) Am 10. Mai 2010 hat der Rat aufgrund von Artikel 126 
Absatz 9 und Artikel 136 AEUV den an Griechenland 
gerichteten Beschluss 2010/320/EU ( 1 ) (im Folgenden 
„Beschluss“) zwecks Ausweitung und Intensivierung der 
haushaltspolitischen Überwachung und zur Inverzugs
etzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur Beendi
gung des übermäßigen Defizits bis 2014 als notwendig 
erachteten Maßnahmen zu treffen, angenommen. Als 
Pfad für die Defizitkorrektur legte der Rat folgende 
Höchstwerte für das öffentliche Defizit fest: 18 508 Mio. 

EUR im Jahr 2010, 17 065 Mio. EUR im Jahr 2011, 
14 916 Mio. EUR im Jahr 2012, 11 399 Mio. EUR im 
Jahr 2013 und 6 385 Mio. EUR im Jahr 2014. 

(5) Nach der Prognose, die bei Erlass des Beschlusses zur 
Verfügung stand, sollte das reale BIP 2010 um 4 % 
und 2011 um 2½ % schrumpfen und anschließend wie
der mit Raten von 1,1 % im Jahr 2012 sowie 2,1 % in 
den Jahren 2013 und 2014 wachsen. Beim BIP-Deflator 
wurden für die Jahre 2010 bis 2014 Werte von 1,2 %, 
- 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % bzw. 1,0 % prognostiziert. Ange
sichts der Wirtschaftsentwicklung wird inzwischen damit 
gerechnet, dass das reale BIP 2010 um 4½ % und 2011 
um 3 % schrumpfen und anschließend wieder mit einer 
Rate von 1,1 % im Jahr 2012 sowie 2,1 % in den Jahren 
2013 und 2014 wachsen wird. Die BIP-Deflatoren wer
den für die Jahre 2010 bis 2014 nun bei 3,0 %, 1,6 %, 
0,4 %, 0,8 % bzw. 1,2 % angesetzt. 

(6) Am 12. Februar 2011 hat Griechenland dem Rat und der 
Kommission einen Bericht vorgelegt, in dem die zur Um
setzung des Beschlusses getroffenen Maßnahmen darge
legt werden. Die Kommission hat den Bericht bewertet 
und ist zu dem Schluss gelangt, dass Griechenland dem 
Beschluss zufrieden stellend Folge leistet. Das Defizitziel 
für 2011 darf jedoch nicht verfehlt werden, wie dies im 
Jahr 2010 der Fall war. 

(7) Angesichts der vorstehenden Erwägungen scheint es an
gebracht, den Beschluss in verschiedenen Punkten zu än
dern, wobei die Frist für die Korrektur des übermäßigen 
Defizits und der Anpassungspfad für das öffentliche De
fizit und den Anstieg des öffentlichen Schuldenstands 
nominal unverändert bleiben sollten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2010/320/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die Regierung begleicht die im Jahr 2010 aufgelaufenen 
Zahlungsrückstände und verringert die in früheren Jah
ren aufgelaufenen Zahlungsrückstände;“.
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2. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) mittelfristiger Haushaltsstrategieplan, der dauerhafte 
Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von mindes
tens 8 % des BIP (von denen einige bereits im Mai 
2010 beschrieben wurden) zuzüglich einer Rücklage 
für unvorhergesehene Ausgaben vorsieht, die sicherstel
len, dass die Defizitziele bis 2014 erreicht werden und 
die Schuldenquote auf einen nachhaltigen Abwärtskurs 
gebracht wird. Der Strategieplan wird vor Ende März 
zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht. Der mittel
fristige Strategieplan enthält insbesondere Folgendes: 
vorsichtige makroökonomische Prognosen; Basisprojek
tionen für die Einnahmen und Ausgaben des Zentral
staates und der anderen staatlichen Stellen; eine Be
schreibung der dauerhaften Konsolidierungsmaßnahmen 
mit Terminplanung und Quantifizierung; die jährlichen 
Ausgabenobergrenzen für die einzelnen Ministerien und 
die Konsolidierungsziele für die anderen staatlichen Stel
len bis 2014; mit den Defizit- und Schuldenstandszielen 
übereinstimmende Projektionen für die Entwicklung des 
gesamtstaatlichen Haushalts im Anschluss an die Maß
nahmen; längerfristige Schuldenstandsprojektionen auf 
der Basis vorsichtiger makroökonomischer Projektionen, 
stabiler Primärüberschüsse ab 2014; die geplanten Pri
vatisierungen. Der mittelfristige Strategieplan wird mit 
den laufenden Gesundheits- und Rentenreformen und 
mit spezifischen sektoralen Plänen abgestimmt. Die sek
toralen Pläne (die im Entwurf bis Ende März vorliegen 
sollen) werden sich insbesondere auf Folgendes erstre
cken: Steuerreformen; staatseigene Unternehmen; außer
budgetäre Fonds (Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und Sondervermögen); Lohnkosten des öffent
lichen Sektors; öffentliche Verwaltung; Sozialausgaben; 
öffentliche Investitionen und Militärausgaben. Die sek
toralen Pläne werden jeweils von ressortübergreifenden 
Task Forces verwaltet;“. 

3. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Steuerbetrugsbekämpfungsplan mit quantitativen Leis
tungsindikatoren, anhand deren die Steuerverwaltung 
Rechenschaft abzulegen hat; Rechtsvorschriften zur 
Straffung der behördlichen und gerichtlichen Beschwer
deverfahren für Steuersachen sowie erforderliche Ge
setze und Verfahren, um besser gegen Fehlverhalten, 
Korruption und schlechte Leistungen von Steuerbeam
ten vorgehen zu können, einschließlich strafrechtlicher 
Verfolgung bei Pflichtverletzungen; Veröffentlichung 
von Monatsberichten — einschließlich einer Reihe von 
Fortschrittsindikatoren — der fünf Task Forces für die 
Steuerbetrugsbekämpfung;“. 

4. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) detaillierter Aktionsplan mit Frist für die Fertigstellung 
und Umsetzung des vereinfachten Vergütungssystems; 
Ausarbeitung eines mittelfristigen Personalplans für die 
Zeit bis 2013, der der Vorgabe entspricht, dass nur eine 
von fünf scheidenden Arbeitskräften ersetzt wird, 
und der konkrete Angaben zu geplanten Versetzungen 

qualifizierter Mitarbeiter in prioritäre Bereiche 
enthält; Veröffentlichung monatlicher Daten über die 
Personalbewegungen (Zugänge, Abgänge, Versetzungen) 
in den verschiedenen Regierungsstellen;“. 

5. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) Umsetzung der 2010 eingeleiteten umfassenden Reform 
des Gesundheitssystems mit dem Ziel, die öffentlichen 
Gesundheitsausgaben auf oder unter 6 % des BIP zu 
halten; Maßnahmen, die bei Arzneimitteln zu Einspa
rungen von mindestens 2 Mrd. EUR gegenüber 2010 
führen sollen, davon mindestens 1 Mrd. EUR bereits 
2011; Verbesserung der Rechnungslegungs- und Ab
rechnungssysteme der Krankenhäuser durch vollständige 
Einführung der periodengerechten doppelten Buchfüh
rung in allen Krankenhäusern; Verwendung des einheit
lichen Codierungssystems und eines gemeinsamen Re
gisters für medizinischen Bedarf; Kalkulation der Zu- 
und Abgänge an medizinischen Bedarfsartikeln in allen 
Krankenhäusern unter Nutzung des hierfür eingeführten 
einheitlichen Codierungssystems; zeitnahe Abrechnung 
von Behandlungskosten (spätestens nach zwei Monaten) 
bei den griechischen Sozialversicherungsfonds, anderen 
Mitgliedstaaten und privaten Krankenversicherern sowie 
Gewährleistung, dass bis Ende 2011 mindestens 50 % 
aller von öffentlichen Krankenhäusern verwendeten 
Arzneimittel auf Generika und patentfreie Arzneimittel 
entfallen, indem verbindlich vorgeschrieben wird, dass 
alle öffentlichen Krankenhäuser die Beschaffung von 
Pharmaprodukten auf Wirkstoffbasis durchführen müs
sen;“. 

6. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) um Verschwendung und Missmanagement in staatseige
nen Unternehmen zu bekämpfen und öffentliche Mittel 
in Höhe von mindestens 800 Mio. EUR einzusparen, 
ein Gesetz, mit dem die Primärvergütung in öffentlichen 
Unternehmen auf Betriebsebene um mindestens 10 % 
gekürzt wird, die Sekundärvergütung auf 10 % der Pri
märvergütung begrenzt wird und eine Höchstgrenze 
von 4 000 EUR für das monatliche Bruttoeinkommen 
(bei 12 Zahlungen im Jahr) eingeführt wird; außerdem 
werden damit die Tarife für den städtischen Nahverkehr 
um mindestens 30 % erhöht und Maßnahmen einge
führt, die die Betriebsausgaben öffentlicher Unterneh
men um 15 bis 25 % senken; ferner ein Gesetz zur 
Umstrukturierung des OASA;“. 

7. Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k) Erlass eines Gesetzes zur Errichtung einer zentralen Be
schaffungsbehörde gemäß dem Aktionsplan; Entwick
lung einer IT-Plattform für die elektronische Auftrags
vergabe und Festlegung von Zwischenzielen gemäß dem 
Aktionsplan, u. a.: Test einer Pilotversion, Prüfung, ob 
für alle Auftragsarten die notwendigen Funktionen vor
handen sind, und schrittweise, verbindliche Einführung 
der elektronischen Auftragsvergabe bei Liefer-, Dienst
leistungs- und Bauaufträgen;“.
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8. In Artikel 2 Absatz 4 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„l) Gesetz über Qualifikation und Aufgaben der Finanz
buchhaltungsbeauftragten, die in allen Fachministerien 
und größeren staatlichen Stellen ernannt werden und 
für die Gewährleistung effizienter Finanzkontrollen zu
ständig sind; Ernennung der Finanzbuchhaltungsbeauf
tragten; Beschleunigung der Einrichtung von Verpflich
tungsregistern und funktionsfähigen Registern für den 
ganzen Sektor Gesamtstaat (außer für die kleinsten staat
lichen Stellen).“ 

9. In Artikel 2 Absatz 5 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„i) Veröffentlichung einer Bestandsaufnahme der staatseige
nen Vermögenswerte einschließlich der Anteile an bör
sennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen 
sowie der wirtschaftlich bestandsfähigen Immobilien 
und Grundstücke und Schätzung des Werts dieser Ver
mögensgegenstände; Einrichtung eines Immobilien-Ge
neralsekretariats, um die Koordinierung zu verbessern 
und das Privatisierungs- und Vermögensverwaltungspro
gramm zu beschleunigen. Auf der Grundlage dieser Be
standsaufnahme werden die Privatisierungspläne über
arbeitet und vorangetrieben.“ 

10. In Artikel 2 Absatz 6 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) ausgehend von der Bestandsaufnahme der in Staatsbesitz 
befindlichen Gewerbeimmobilien (die bis Juni 2011 zu 
veröffentlichen ist) Erstellung eines mittelfristigen Plans 
zur Veräußerung staatlichen Eigentums, Korrektur der 
Privatisierungserlösplanungen für 2011-2013 und Aus
weitung der Planung auf das gesamte Jahr 2015.“ 

11. In Artikel 2 wird folgender neuer Absatz angefügt: 

„(8) Griechenland trifft bis Ende März 2012 folgende 
Maßnahmen: 

a) Reform der Ergänzungs-/Zusatzaltersversorgungssysteme 
durch Zusammenführung der bestehenden Fonds und 
Einführung der Leistungsberechnung auf Basis des neuen 
fiktiven beitragsdefinierten Systems; Einfrieren der Zu
satzrenten auf ihrem jetzigen Nominalwert und Senkung 
der Lohnersatzleistungsquoten für die in defizitären 
Fonds aufgelaufenen Ansprüche auf Grundlage der von 
der nationalen Behörde für Versicherungsmathematik er
stellten versicherungsmathematischen Studie. Sollte die 
versicherungsmathematische Studie noch nicht fertig
gestellt sein, werden die Lohnersatzleistungsquoten ab 
dem 1. Januar 2012 gesenkt, um Defizite zu vermeiden.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Bekanntgabe wirksam. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

VÖLNER P.

DE L 110/28 Amtsblatt der Europäischen Union 29.4.2011



DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 27. April 2011 

zur Änderung der Entscheidung 89/471/EWG zur Zulassung von Verfahren der Einstufung von 
Schweineschlachtkörpern in Deutschland 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 2709) 

(Nur der deutsche Text ist verbindlich) 

(2011/258/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 43 Buchstabe m in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Entscheidung 89/471/EWG der Kommission ( 2 ) 
wurde die Anwendung von mehreren Verfahren zur Ein
stufung von Schweineschlachtkörpern in Deutschland zu
gelassen. 

(2) Deutschland hat erklärt, dass eine Aktualisierung der na
tionalen Formel unbedingt notwendig ist, um dem 
Zuchtfortschritt in den vergangenen 15 Jahren Rechnung 
zu tragen. Die letzte Aktualisierung der Gleichung zur 
Berechnung des Muskelfleischanteils für das Einstufungs
gerät und das „Zwei-Punkt-Messverfahren“ (ZP) erfolgte 
im Jahr 1995. 

(3) Deutschland hat bei der Kommission beantragt, die Erset
zung der bei den Verfahren für die Einstufung von 
Schweineschlachtkörpern „General Electric Logiq 
200pro“, „Autofom I“ und „Zwei-Punkt-Messverfahren“ 
(ZP) verwendeten Formeln sowie zwei neue Verfahren 
für die Einstufung von Schweineschlachtkörpern in sei
nem Hoheitsgebiet zuzulassen, und hat im Protokoll ge
mäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1249/2008 der Kommission vom 10. Dezember 
2008 mit Durchführungsbestimmungen zu den gemein
schaftlichen Handelsklassenschemata für Schlachtkörper 
von Rindern, Schweinen und Schafen und zur Feststel
lung der diesbezüglichen Preise ( 3 ) eine detaillierte Be
schreibung des Zerlegeversuchs übermittelt, in der die 
Grundsätze des Verfahrens, die Ergebnisse seines Zerlege
versuchs sowie die Gleichung zur Berechnung des Mus
kelfleischanteils genannt werden. 

(4) Die Prüfung dieses Antrags hat ergeben, dass die Bedin
gungen für die Zulassung dieser Einstufungsverfahren er
füllt sind. Diese Einstufungsverfahren sollten somit in 
Deutschland zugelassen werden. 

(5) Die Entscheidung 89/471/EWG ist daher entsprechend 
zu ändern. 

(6) Aufgrund der mit der Einführung neuer Geräte und neuer 
Gleichungen verbundenen technischen Umstände sollten 
die mit dem vorliegenden Beschluss zugelassenen Verfah
ren zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern ab dem 
4. Oktober 2011 gelten. 

(7) Es dürfen keine Änderungen der Geräte oder Einstufungs
verfahren zugelassen werden, es sei denn, die Änderung 
wird ausdrücklich im Wege eines Beschlusses der Kom
mission genehmigt. 

(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Entscheidung 89/471/EWG erhält folgende Fassung: 

1. Artikel 1a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1a 

In Abweichung von Artikel 1 Absätze 2 und 3 werden 
folgende Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkör
pern gemäß Anhang V Teil B Abschnitt IV Nummer 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (*) in Deutsch
land zugelassen: 

— das als „Autofom I“ bezeichnete Gerät und die entspre
chenden Schätzverfahren, die im einzelnen in Teil III des 
Anhangs beschrieben sind;
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— das als „Autofom III“ bezeichnete Gerät und die entspre
chenden Schätzverfahren, die im einzelnen in Teil IV des 
Anhangs beschrieben sind; 

— das als „CSB Image Meater“ bezeichnete Gerät und die 
entsprechenden Schätzverfahren, die im einzelnen in 
Teil V des Anhangs beschrieben sind. 

___________ 
(*) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.“ 

2. Der Anhang wird nach Maßgabe des Anhangs des vorliegen
den Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt ab dem 4. Oktober 2011. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Bundesrepublik Deutschland 
gerichtet. 

Brüssel, den 27. April 2011 

Für die Kommission 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Der Anhang der Entscheidung 89/471/EWG wird wie folgt geändert: 

1. In Teil I (Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro) erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird anhand folgender Formel berechnet: 

PMA = 60,98501 – 0,85831•x 1 + 0,16449•x 2 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

x 1 = die Rückenspeckdicke (einschließlich Schwarte) in mm, 7 cm seitlich der Mittellinie des Schlachtkörpers 
zwischen der zweit- und drittletzten Rippe gemessen, 

x 2 = die Dicke des Rückenmuskels in mm, gleichzeitig und an der gleichen Stelle wie x 1 gemessen. 

Die Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 120 kg.“ 

2. In Teil II (Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP)) erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird auf der Grundlage folgender Formel berechnet: 

PMA = 58,10122 – 0,56495•F + 0,13199•M 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

F — das Speckmaß: Mindestspeckdicke (einschließlich Schwarte) in mm, gemessen auf der Mittellinie des 
Schlachtkörpers an der dünnsten Stelle über dem M. glutaeus medius, 

M — das Fleischmaß in mm, gemessen als kürzeste Verbindung des vorderen (cranialen) Endes des M. glutaeus 
medius zur oberen (dorsalen) Kante des Wirbelkanals. 

Die Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 120 kg.“ 

3. Teil III (Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading (Autofom)) erhält folgende Fassung: 

„TEIL III 

Autofom I 

1. Die Vorschriften dieses Teils finden Anwendung, wenn die Einstufung von Schweineschlachtkörpern anhand des als 
‚Autofom I‘ bezeichneten Geräts erfolgt. 

2. Das Gerät ist mit 16 Ultraschallwandlern mit 2 MHz (Carometec A/S) und einem Messbereich von 25 mm 
zwischen den einzelnen Wandlern ausgestattet. 

Die Ultraschalldaten betreffen Messungen der Rückenspeckdicke und der Muskeldicke sowie die dazugehörigen 
Parameter. 

Die Messwerte werden von einem Rechner in Schätzwerte für den prozentualen Muskelfleischanteil umgerechnet. 

3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird auf der Grundlage von 31 Variablen anhand folgender Formel 
berechnet: 

PMA = 63,95382561 – 0,11923455•IP001 – 0,09558979•IP002 – 0,10584604•IP007 – 0,05155666•IP009 – 
0,13640649•IP016 – 0,14213204•IP022 + 0,03049588•IP030 + 0,01790568•IP032 + 0,01105555•IP038 – 
0,16701099•IP042 – 0,06005469•IP071 – 0,22169624•IP079 + 0,06666878•IP084 + 0,05392766•IP086 – 
0,21648737•IP090 – 0,26525617•IP091 – 0,09417923•IP092 – 0,01909767•IP093 – 0,01964313•IP094 – 
0,02064380•IP095 – 0,01600385•IP096 – 0,01119575•IP103 – 0,00827959•IP109 – 0,00687431•IP111 – 
0,00757384•IP112 + 0,01885055•IP113 + 0,06095365•IP115 + 0,05703606•IP116 + 0,04184455•IP120 + 
0,04682307•IP121 + 0,03958671•IP122 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

IP001, IP002, IP007…IP122 die von Autofom I gemessenen Variablen.
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4. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers kann auch auf der Grundlage von 3 t-Werten (wichtigsten Komponen
tenvariablen) anhand folgender Formel berechnet werden: 

PMA = 58,31148999 + 1,16880438•T1 + 0,66490881•T2 + 0,60981266•T3 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

T1, T2, T3 = die auf der Grundlage der 31 Variablen von Nummer 3 berechneten wichtigsten Komponenten
variablen. 

5. Die Messstellen und die statistische Methode sind in Teil II des gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1249/2008 der Kommission (*) von Deutschland an die Kommission übermittelten Protokolls beschrieben. 

Die Formel gilt für Schlachtkörper mit einem Gewicht von 50 bis 120 kg. 

___________ 
(*) ABl. L 337 vom 16.12.2008, S. 3.“ 

4. Die folgenden Teile IV und V werden angefügt: 

„TEIL IV 

Autofom III 

1. Die Vorschriften dieses Teils finden Anwendung, wenn die Einstufung von Schweineschlachtkörpern anhand des als 
‚Autofom III‘ bezeichneten Geräts erfolgt. 

2. Das Gerät ist mit 16 Ultraschallwandlern mit 2 MHz (Carometec A/S) und einem Messbereich von 25 mm 
zwischen den einzelnen Wandlern ausgestattet. 

Die Ultraschalldaten betreffen Messungen der Rückenspeckdicke und der Muskeldicke sowie die dazugehörigen 
Parameter. 

Die Messwerte werden von einem Rechner in Schätzwerte für den prozentualen Muskelfleischanteil umgerechnet. 

3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird auf der Grundlage von 5 Variablen anhand folgender Formel 
berechnet: 

PMA = 65,21715434 – 0,23517230•R2P2 – 0,23350031•R2P6 – 0,25098775•R2P10 – 0,10926670•R2P13 + 
0,19342930•R3P5 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

R2P2 — der gewichtete Mittelwert von zwei Speckmaßen ohne Rinde in mm, wobei die Gewichtung 2/3 zu 1/3 
beträgt, 

R2P6 — der gewichtete Mittelwert von zwei Minimum-Speckmaßen in mm, wobei die Gewichtung 2/3 zu 1/3 
beträgt, 

R2P10 — das Minimum-Speckmaß im Querschnitt in mm, 

R2P13 — die erste Bewertung der Schlachtkörpergröße, 

R3P5 — das Maximum-Fleischmaß (Maximum-Rippenposition minus Minimum-Speckposition umgerechnet in 
mm). 

4. Die Messstellen sind in Teil II des gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 von Deutsch
land an die Kommission übermittelten Protokolls beschrieben. 

Die Formel gilt für Schlachtkörper mit einem Gewicht von 50 bis 120 kg. 

TEIL V 

CSB Image Meater 

1. Die Vorschriften dieses Teils finden Anwendung, wenn die Einstufung von Schweineschlachtkörpern anhand des als 
‚CSB Image-Meater‘ bezeichneten Geräts erfolgt. 

2. Das Gerät besteht insbesondere aus einer Videokamera, einem PC mit Bildanalysekarte, einem Monitor, einem 
Drucker, einem Befehlsmechanismus, einem Auslösungsmechanismus und Schnittstellen. Alle 3 Variablen des 
Image-Meater werden an der Spaltlinie im Schinken (rund um den M. gluteus medius) gemessen: 

Die Messwerte werden über einen Zentralrechner in Schätzwerte für den prozentualen Muskelfleischanteil umge
rechnet.
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3. Der Muskelfleischanteil von Schlachtkörpern wird anhand folgender Formel berechnet: 

PMA = 68,06616 – 0,45829•MS + 0,11278•MF – 0,25545•WL 

dabei sind: 

PMA = der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers, 

MS — das mittlere Speckmaß über dem M. gluteus medius in mm, 

MF — das mittlere Fleischmaß entlang des M. gluteus medius in mm, 

WL — die mittlere Länge der vier Lendenwirbelkörper cranial des M. gluteus medius in mm. 

4. Die Messstellen sind in Teil II des gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 von Deutsch
land an die Kommission übermittelten Protokolls beschrieben. 

Die Formel gilt für Schlachtkörper mit einem Gewicht von 50 bis 120 kg.“
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 27. April 2011 

über die Anerkennung Tunesiens in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die 
Erteilung von Befähigungszeugnissen im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 2754) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/259/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 19. November 2008 über Mindest
anforderungen für die Ausbildung von Seeleuten ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 19 Absatz 3, 

gestützt auf das Schreiben der französischen Behörden vom 
9. März 2006, in dem die Anerkennung Tunesiens beantragt 
wird, damit die von diesem Land erteilten Befähigungszeugnisse 
anerkannt werden, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitgliedstaaten können von einem Drittland erteilte 
Befähigungszeugnisse von Seeleuten durch einen Vermerk 
anerkennen, sofern das betreffende Drittland die Anfor
derungen des Internationalen Übereinkommens von 
1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung 
von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von 
Seeleuten („STCW-Übereinkommen“) ( 2 ) in der jeweils 
geltenden Fassung erfüllt und von der Kommission an
erkannt wurde. 

(2) Im Anschluss an den Antrag der französischen Behörden 
prüfte die Kommission die seeverkehrsspezifischen Aus- 
und Fortbildungssysteme sowie die Verfahren der Zeug
niserteilung in Tunesien, um festzustellen, ob das Land 
die Anforderungen des STCW-Übereinkommens erfüllt 
und ausreichende Maßnahmen zur Vermeidung von Be
trug mit Befähigungszeugnissen getroffen wurden. Diese 
Prüfung stützte sich auf die Ergebnisse einer Inspektion, 
die Experten der Europäischen Agentur für die Sicherheit 
des Seeverkehrs im April 2007 durchgeführt hatten. 

(3) Die Kommission übermittelte den Mitgliedstaaten einen 
Bericht über die Ergebnisse der Prüfung, inwieweit die 
einschlägigen Vorschriften erfüllt wurden. 

(4) In der Folge forderte die Kommission die tunesischen 
Behörden mit Schreiben vom 28. Januar 2009 auf, Nach

weise für angemessene Maßnahmen zur Behebung der 
bei der Prüfung festgestellten Mängel vorzulegen. 

(5) Mit Schreiben vom 25. November 2009 übermittelten 
die tunesischen Behörden die geforderten Informationen 
und Nachweise für die Durchführung geeigneter und aus
reichender Maßnahmen zur Behebung aller bei der Prü
fung aufgezeigten Mängel hinsichtlich der Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften. 

(6) Da das Ergebnis dieser Prüfung und die Bewertung der 
von den tunesischen Behörden vorgelegten Informatio
nen zeigen, dass Tunesien die einschlägigen Anforderun
gen des STCW-Übereinkommens erfüllt und geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Betrug mit Befähi
gungszeugnissen getroffen hat, sollte das Land von der 
Europäischen Union anerkannt werden. 

(7) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Si
cherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Um
weltverschmutzung durch Schiffe — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Tunesien wird in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von See
leuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen im Hinblick 
auf die Anerkennung der von diesem Land erteilten Befähi
gungszeugnisse anerkannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 27. April 2011 

Für die Kommission 

Siim KALLAS 
Vizepräsident
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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 2/2011 DES AKP-EU-BOTSCHAFTERAUSSCHUSSES 

vom 16. März 2011 

zur Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrats des Technischen Zentrums für 
Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum (TZL) 

(2011/260/EU) 

DER AKP-EU-BOTSCHAFTERAUSSCHUSS — 

gestützt auf das Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitglie
dern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum 
und im Pazifischen Ozean („AKP“) einerseits und der Europäi
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, un
terzeichnet in Cotonou (Benin) am 23. Juni 2000 ( 1 ), in der in 
Luxemburg am 25. Juni 2005 ( 2 ) zum ersten Mal und durch das 
Abkommen zur Änderung des AKP-EG-Partnerschaftsabkom
mens, unterzeichnet am 22. Juni 2010 in Ouagadougou ( 3 ), 
zum zweiten Mal geänderten Fassung, insbesondere auf Anhang 
III Artikel 3 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Beschluss Nr. 3/2008 vom 22. Mai 2008 hat der 
AKP-EG-Botschafterausschuss die Mitglieder des Verwal
tungsrats des Technischen Zentrums für Zusammenarbeit 
in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum (drei EU- 
Mitglieder und drei AKP-Mitglieder) — vorbehaltlich ei
ner Überprüfung nach zweieinhalb Jahren für die AKP- 
Mitglieder — für eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt. 

(2) Da ein Sitz eines AKP-Mitglieds im Verwaltungsrat frei 
geworden war, wurde mit Beschluss Nr. 5/2010 vom 
26. Juli 2010 ( 4 ) ein neues Mitglied ernannt. 

(3) Nach Überprüfung der Zusammensetzung dieses Gremi
ums haben die AKP-Staaten die Absicht bekundet, diese 
auf der AKP-Seite ab dem 24. Februar 2011 für die ver
bleibende Amtszeit zu ändern, und zwei neue Kandidaten 
benannt. 

(4) Daher müssen zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats 
ernannt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Folgende Personen werden als Nachfolger von Dr. Wilson A. 
SONGA und Prof. Radjiskumar MOHAN zu Mitgliedern des Ver
waltungsrats des Technischen Zentrums für Zusammenarbeit in 
der Landwirtschaft und im ländlichen Raum ernannt: 

— Dr. Daoussa BICHARA CHERIF und Dr. Faletoi Suavi 
TUILAEPA. 

Artikel 2 

Für die verbleibende Amtszeit, die am 21. Mai 2013 endet, setzt 
sich der Verwaltungsrat des TZL somit wie folgt zusammen: 

— Dr. Daoussa BICHARA CHERIF (Tschad) 

— Herr Kahijoro KAHUURE (Namibia) 

— Dr. Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa) 

— Prof. Raúl BRUNO DE SOUSA (Portugal) 

— Prof. Eric TOLLENS (Belgien) 

— Herr Edwin Anthony VOS (Niederlande). 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 16. März 2011. 

Für den AKP-EU-Botschafterausschuss 
Der Präsident 
GYÖRKÖS P.
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Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet 
sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


